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-  Die Befugnisse können bei al len Ausgangslagen wahrge

nommen werden, die mit  einer Gefährdung oder Störung der 

öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  verbunden sind. Das 

tr i f f t  auf al le dem MfS off iz iel l  bekannt werdenden Hin

weise zu. Dem Betreffenden ist  ledigl ich der Grund der 

Maßnahme, nicht jedoch die Ausgangsinformation und ihr 

Zustandekommen bekannt zu geben. Damit ist  die Wahrnehmum 

auch bei inoff iz iel len Informationen gestattet,  wenn da= 

durch nicht die Grundsätze von Konspirat ion und Geheim

haltung verletzt  werden.

- Zur Wahrnehmung der Befugnis ist  es nicht erforderl ich, 

daß die vorl iegende Information umfassend auf ihren 

Wahrheitsgehalt  geprüft  und dieser bewiesen ist .  Vorl ie

gende Informationen berecht igen berei ts dann zum Handeln 

auf der Grundlage des VP-Gesetzes, wenn aus ihnen her

vorgeht,  daß unter den konkreten Umständen und nach den 

Erkenntnissen und Erfahrungen der Sicherheitsorgane eine - 

Gefahr oder Störung bestehen kann. Die Wahrnehmung von 

Befugnissen war bei Vorl iegen solcher Informationen auch 

dann rechtens, wenn sich erst im Verlaufe der Maßnahme

-herausstel l t ,  daß tatsächl ich keine Gefahr für die öffent

l iche Ordnung und Sicherheit  bestanden hat.

-  Die Befugnisse können auch dann wahrgenommen werden, 

wenn z. B. aus menschl ichen Handlungen Gefahren oder 

Störungen für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  er

wachsen, ohne daß diese operat iv relevanten Handlungen 

berei ts ausdrückl ich als Rechtsverletzungen normiert  

s ind oder zu ihnen berei ts eine Auslegung geltender Be

st immungen erfolgte.

-  Das Verbot von best immten strafprozessualen Maßnahmen 

bei der Verdachtshinweisprüfung oder die Unzulässigkeit  

von strafprozessualen Maßnahmen des Strafverfahrens


